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 Veröffentlicht am 22.03.1938

Norm

EO §99

EO §131

Rechtssatz

Wurde vor Bewilligung der Zwangsverwaltung eines Hausanteiles eine große Instandhaltungsarbeit an dem Haus

durchgeführt und deren Bezahlung in der Art geregelt, daß sie aus den künftig abreifenden Hauserträgnissen erfolgen

soll, so kann der Zwangsverwalter die Ausfolgung von Erträgnissen nur begehren, soweit nach der

vereinbarungsgemäßen Bezahlung der geleisteten Instandhaltungsarbeiten noch etwas erübrigt.
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